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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie hoch nach ihrer Kenntnis die Zahl der beantragten Visa aus dem Vereinig-
ten Königreich nach Deutschland in den Jahren 2012 bis 2022 war (bitte unter 
Nennung der Bescheidung der Visa-Anträge, unter Teilung des abgefragten 
Zeitraums in Zeiträume vor und nach dem Brexit sowie möglichst unter Dar-
stellung, wie viele dieser Personen Baden-Württemberg als Ziel ihres Aufent-
haltes gewählt haben);

2.  wie hoch nach ihrer Kenntnis die Zahl der Einbürgerungen von Menschen mit 
(zumindest vormals) britischer Staatsangehörigkeit nach Deutschland in den 
Jahren 2012 bis 2022 war (bitte unter Nennung der Bescheidung der Einbür-
gerungsanträge unter Teilung des abgefragten Zeitraums in Zeiträume vor und 
nach dem Brexit sowie möglichst unter Darstellung, wie viele dieser Personen 
Baden-Württemberg als Lebensmittelpunkt gewählt haben);

3.  wie groß die Zahl der zugewanderten Fach- bzw. Arbeitskräfte aus dem Ver-
einigten Königreich nach Baden-Württemberg in den Jahren 2012 bis 2022 war 
(bitte aufgegliedert nach Branchen bzw. Berufen und unter Teilung des abge-
fragten Zeitraums in Zeiträume vor und nach dem Brexit);

4.  wie sich die (Fach- bzw. Arbeitskräfte-)Migration aus dem Vereinigten König-
reich seit dem Referendum zum EU-Austritt, über die Zeit der Brexit-Verhand-
lungen und nach dem erfolgten Austritt des Vereinigten Königreichs aus der 
Europäischen Union nach ihrer Kenntnis verändert hat;

Antrag
der Abg. Hans Dieter Scheerer und 
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 5.  welche gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Brexit ihrer Einschätzung 
nach auf Baden-Württemberg hatte;

 6.  wie hoch die Kosten der Imagekampagne The LÄND für Auftritte und Werbe-
maßnahmen im Vereinigten Königreich bislang waren;

 7.  wie sie die Relation zwischen Aufwand und Erfolg der Imagekampagne The 
LÄND in der Anwerbung von Fach- bzw. Arbeitskräften aus dem Vereinig-
ten Königreich und insbesondere des Teils der Kampagne, in dem Minister-
präsident Kretschmann vor im The LÄND-Design folierten Taxis in London 
posierte, bewertet;

 8.  wie sie die gesamte Imagekampagne The LÄND nach bisherigen Erkenntnis-
sen bewertet;

  9.  inwieweit verlässliche und detaillierte Daten zur Effektivität der  Imagekam
pagne The LÄND in der Anwerbung von Fach- bzw. Arbeitskräften nach 
Baden-Württemberg erhoben werden, beispielsweise inwieweit ausländische 
Fach- bzw. Arbeitskräfte während ihres Visumsverfahrens befragt werden, ob 
sie sich explizit aufgrund der Werbung durch The LÄND für eine Einreise 
bzw. Tätigkeit in Baden-Württemberg entschieden haben;

10.  inwieweit die die unter Ziffer 8 abgefragten Erkenntnisse für die Planung der 
zukünftigen Ausgestaltung der Kampagne einbezogen werden;

11.  inwieweit Termine und Abläufe bei den Ausländerbehörden in Baden-Würt-
temberg nach ihrer Kenntnis vollständig in englischer Sprache durchgeführt 
werden können, zumindest unter Darstellung ggf. bestehender lokaler Unter-
schiede und einer Bewertung der Landesregierung der dargestellten Ergebnisse;

12.  inwieweit Vorgänge wie bspw. die Ein- bzw. Nachreichung von Dokumenten 
und Formularen vollständig digital bei den jeweils zuständigen Ausländerbe-
hörden in Baden-Württemberg durchgeführt werden können;

13.  wie lange die Koordinierung bzw. das Vereinbaren von Terminen und die Aus-
wertung von Einbürgerungstests für ausländische Fach- bzw. Arbeitskräfte in 
Baden-Württemberg im Durchschnitt dauert.

16.3.2023

Scheerer, Trauschel, Weinmann, Dr. Rülke, Haußmann, 
Dr. Timm Kern, Bonath, Brauer, Fischer, Haag, Heitlinger, 
Hoher, Dr. Jung, Reith, Dr. Schweickert FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Großbritannien ist weiterhin ein wichtiger Wirtschaftspartner Deutschlands und 
Baden-Württembergs, auch nach dem Brexit. Gleichzeitig birgt das Vereinigte 
Königreich ein hohes Potenzial an Fach- bzw. Arbeitskräften, das die Landes-
regierung durch ihre Imagekampagne The LÄND versucht gezielt anzusprechen. 
Dieser Antrag soll die Effektivität dieser Werbemaßnahmen, die allgemeinen wirt-
schaftlichen Auswirkungen des Brexit auf Baden-Württemberg und die Migration 
und Fach- sowie Arbeitskräftezuwanderung aus dem Vereinigten Königreich nach 
Baden-Württemberg genauer beleuchten.
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 11. April 2023 Nr. WM21-13-2/101 nimmt das Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Tourismus im Einvernehmen mit dem Staatsministerium, 
dem Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen und dem Mi-
nisterium der Justiz und für Migration zu dem Antrag wie folgt Stellung: 

1.  wie hoch nach ihrer Kenntnis die Zahl der beantragten Visa aus dem Vereinig-
ten Königreich nach Deutschland in den Jahren 2012 bis 2022 war (bitte unter 
Nennung der Bescheidung der Visa-Anträge, unter Teilung des abgefragten 
Zeitraums in Zeiträume vor und nach dem Brexit sowie möglichst unter Dar-
stellung, wie viele dieser Personen Baden-Württemberg als Ziel ihres Aufent-
haltes gewählt haben); 

Zu 1.:

Das Vereinigte Königreich ist mit Ablauf des 31. Januar 2020 aus der Europäi-
schen Union ausgetreten. Zuvor waren Staatsangehörige des Vereinigten König-
reichs bekanntermaßen freizügigkeitsberechtigt und benötigten für die Einreise 
und Beschäftigung kein Visum. Vom 1. Februar 2020 bis 31. Dezember 2020 gab 
es eine Übergangsregelung, wonach das Vereinigte Königreich bis zum 31. De-
zember 2020 weiter als Mitgliedstaat der Europäischen Union galt. Während die-
ser Zeit änderte sich an den Aufenthaltsrechten und am Recht, in Deutschland zu 
arbeiten, nichts. Ein Visum zur Einreise war weiterhin nicht notwendig. Seit dem 
1. Januar 2021 haben Personen, die bis dahin zum Aufenthalt oder zum Arbeiten 
in Deutschland (oder einem anderen Staat der Europäischen Union) berechtigt 
waren und von diesem Recht Gebrauch gemacht hatten, im Wesentlichen diesel-
ben Rechte wie vor dem Austritt. Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs, 
die ab dem 1. Januar 2021 ins Bundesgebiet einreisen wollen, benötigen seitdem 
ein entsprechendes Visum.

Für die Annahme von Anträgen und die Entscheidung über die Erteilung von Visa 
sind die deutschen Auslandsvertretungen bzw. das Auswärtige Amt zuständig. Die 
Erteilung der Visa bedarf nach § 31 Aufenthaltsverordnung (AufenthV) nur in den 
dort aufgeführten Fällen einer vorherigen Zustimmung der zuständigen Ausländer-
behörde, weshalb die Ausländerbehörden des Landes in einer Vielzahl von Fällen 
nicht in das Vergabeverfahren eingebunden sind – dies gilt insbesondere für Visa 
zur Einreise zum Zwecke der Ausübung einer Erwerbstätigkeit. Die Visa ermögli-
chen zudem einen Aufenthalt im gesamten Bundesgebiet. Das bedeutet, dass sich 
deren Inhaber im gesamten Bundesgebiet frei bewegen beziehungsweise ihre 
Wohnung nehmen dürfen, ohne dabei einer Residenzpflicht zu unterliegen. Bezo-
gen auf die Länder wird deshalb keine gesonderte Statistik darüber geführt, wie 
viele Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs in die Bundesrepublik mittels 
Visa einreisen und sich aufgrund dessen dann in Baden-Württemberg aufhalten. 
Eine Statistik von sämtlichen an Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs 
zur Einreise in die Bundesrepublik ausgegebenen Visa liegt der Landesregierung 
auch mangels Zuständigkeit nicht vor.

2.  wie hoch nach ihrer Kenntnis die Zahl der Einbürgerungen von Menschen mit 
(zumindest vormals) britischer Staatsangehörigkeit nach Deutschland in den 
Jahren 2012 bis 2022 war (bitte unter Nennung der Bescheidung der Einbür-
gerungsanträge unter Teilung des abgefragten Zeitraums in Zeiträume vor und 
nach dem Brexit sowie möglichst unter Darstellung, wie viele dieser Personen 
Baden-Württemberg als Lebensmittelpunkt gewählt haben);

Zu 2.:

Angaben zur Zahl der Einbürgerungen von britischen Staatsangehörigen in 
Deutschland, die Baden-Württemberg als aktuellen Lebensmittelpunkt gewählt 
haben, sind nicht verfügbar, da die Einbürgerungen jeweils dort erfasst werden, 
wo die Menschen zum Zeitpunkt der Einbürgerung ihren Hauptwohnsitz haben. 
In der nachfolgenden Tabelle (Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württem-
berg; Einbürgerungsstatistik) ist deshalb die Zahl der jährlichen Einbürgerungen 
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in Deutschland und in Baden-Württemberg entsprechend des Hauptwohnsitzes 
bzw. des Lebensmittelpunktes zum Zeitpunkt der Einbürgerung seit dem Jahr 
2012 dargestellt; Ergebnisse für das Berichtsjahr 2022 liegen noch nicht vor. Die 
Tabelle zeigt, dass die Zahl der Einbürgerungen von britischen Staatsangehörigen 
ab dem Jahr 2016, dem Jahr des Brexit-Referendums (grau hinterlegte Spalten), 
sowohl in Deutschland als auch in Baden-Württemberg deutlich angestiegen und 
in den Jahren nach dem Brexit am 31. Januar 2020 wieder gesunken ist:

* Statistisches Bundesamt

3.  wie groß die Zahl der zugewanderten Fach- bzw. Arbeitskräfte aus dem Ver-
einigten Königreich nach Baden-Württemberg in den Jahren 2012 bis 2022 
war (bitte aufgegliedert nach Branchen bzw. Berufen und unter Teilung des ab-
gefragten Zeitraums in Zeiträume vor und nach dem Brexit);

4.  wie sich die (Fach- bzw. Arbeitskräfte-)Migration aus dem Vereinigten König-
reich seit dem Referendum zum EU-Austritt, über die Zeit der Brexit-Verhand-
lungen und nach dem erfolgten Austritt des Vereinigten Königreichs aus der 
Europäischen Union nach ihrer Kenntnis verändert hat;

Zu 3. und 4.:

Zu den Ziffern 3 und 4 wird aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam Stel-
lung genommen. 

Wie der nachfolgenden Wanderungsstatistik des Statistischen Landesamts Baden-
Württemberg zu entnehmen ist, lag die Zahl der aus dem Vereinigten Königreich 
nach Baden-Württemberg zugezogenen britischen Staatsangehörigen in den Jah-
ren 2012 bis 2020 jeweils relativ stabil bei etwa 1 000 Personen. Diese Zahl ist 
dann im Jahr 2021 deutlich auf rd. 600 Personen zurückgegangen. Gleichzeitig 
zogen im Jahr 2021 so viele britische Staatsangehörige wie noch nie seit 2012 
aus Baden-Württemberg in das Vereinigte Königreich fort, sodass in diesem Jahr 
der Wanderungssaldo – im Gegensatz zu den übrigen Jahren im Betrachtungszeit-
raum – negativ ausfiel. Ob der  in den Jahren 2021 und 2022 negative bzw. nur 
leicht positive Wanderungssaldo auf den Austritt des Vereinigten Königreichs aus 
der Europäischen Union zurückzuführen ist oder eher im Zusammenhang mit der 
Coronapandemie zu sehen ist, entzieht sich der Kenntnis der Landesregierung.
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* vorläufige Daten der Monate Januar bis November
Datenquelle: Wanderungsstatistik; Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2023

Weiterführende Informationen können den Daten der Bundesagentur für Arbeit zu 
den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit britischer Staatsangehörigkeit 
und Arbeitsort Baden-Württemberg für den Zeitraum 2012 bis 2022 entnommen 
werden. Die entsprechende Tabelle, gegliedert nach Wirtschaftsabteilungen, ent-
hält für die Jahre 2012 bis 2021 jeweils Zahlen zum 31. Dezember des Jahres so-
wie für das Jahr 2022 Zahlen zum 30. September 2022, den jüngsten verfügbaren 
Zahlen.  Diese  Tabelle  zeigt,  dass  die  Zahl  der  sozialversicherungspflichtig  Be-
schäftigten mit britischer Staatsangehörigkeit und Arbeitsort Baden-Württemberg 
nach dem Höchststand im Jahr 2017 stetig zurückgegangen ist. Dieser Rückgang 
begann mit etwas Abstand nach dem Brexit-Referendum vom 23. Juni 2016, kann 
aber auch als Folge des starken Anstiegs der Zahl der Einbürgerungen von briti-
schen Staatsangehörigen ab dem Jahr 2016 gesehen werden (vgl. auch Stellung-
nahme zu Ziffer 2).
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5.  welche gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Brexit ihrer Einschätzung 
nach auf Baden-Württemberg hatte;

Zu 5.: 

Aus den Außenhandelsdaten (Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württem-
berg) geht hervor, dass die Ausfuhren Baden-Württembergs in das Vereinigte Kö-
nigreich  bereits  nach  2015  im Trend  rückläufig waren.  Bei  den  Einfuhren war 
schon  nach  2011  ein  rückläufiger  Trend  zu  beobachten.  Ob  die  Ereignisse  um 
den Austritt des Vereinigten Königreichs vom Referendum Mitte 2016 über den 
formalen Austritt Anfang 2020 bis zum Ende der Übergangsphase Ende 2020 
ursächlich für den Rückgang des Außenhandelsvolumens waren, lässt sich nicht 
mit Sicherheit begründen. Der Rückgang der Ex- und Importe des Austrittsjah-
res 2020 jedenfalls dürfte auf die Angebots- und Nachfragestörungen infolge der 
 Coronapandemie zurückzuführen sein, wie sie sich auch in den Außenhandelszah-
len BadenWürttembergs mit der EU27 wiederfinden. 

Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union dürfte wei-
tere gesamtwirtschaftliche Folgen gehabt haben, die durch die Außenhandels-
statistik nicht vollständig abgebildet werden. So liegt es nahe, dass etablierte 
Wertschöpfungsketten durch höheren bürokratischen Aufwand zumindest gestört 
worden sein dürften, was grundsätzlich Effizienzverluste mit sich bringt, die aller-
dings nicht quantifiziert werden können.

6.  wie hoch die Kosten der Imagekampagne The LÄND für Auftritte und Werbe-
maßnahmen im Vereinigten Königreich bislang waren;

Zu 6.: 

Für die bislang im Vereinigten Königreich durchgeführten Maßnahmen der Dach-
markenkampagne THE LÄND sind insgesamt Kosten in Höhe von rd. 272 000 Euro 
entstanden.  Diese  verteilen  sich  auf  die  Eröffnung  des UKOffices  im Oktober 
2021 sowie die Kampagnenmaßnahmen 2022, die im Vereinigten Königreich aus-
gespielt wurden, namentlich „Life Offers“ (werbliche Anzeigen für das gute Le-
ben in THE LÄND auf einer Jobplattform), Bewerbung des Bewegtbildformats 
„Bigger. Better. BadenWürttemberg – Welcome to THE LÄND“ und eine „Out 
of Home“Maßnahme mit mobilen Plakatwänden vor den Firmensitzen  interna
tionaler Großkonzerne in London. Die Maßnahmen im Jahr 2022 waren auf meh-
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rere Zielmärkte ausgelegt. Die angegebenen Kosten sind Näherungswerte für den 
Zielmarkt Vereinigtes Königreich. 

7.  wie sie die Relation zwischen Aufwand und Erfolg der Imagekampagne The 
LÄND in der Anwerbung von Fach- bzw. Arbeitskräften aus dem Vereinigten 
Königreich und insbesondere des Teils der Kampagne, in dem Ministerpräsi-
dent Kretschmann vor im The LÄND-Design folierten Taxis in London posierte, 
bewertet;

Zu 7.: 

Die Begleitung der Eröffnung des UKOffices durch die Dachmarkenkampagne 
THE LÄND direkt nach Kampagnenstart war kommunikativ ein großer Erfolg 
und ein erster internationaler Auftritt der Dachmarkenkampagne, der die Wirkung 
von THE LÄND im internationalen Raum hervorragend belegt hat.

Aufgabe der Dachmarkenkampagne ist die Ansprache von Fachkräften weltweit 
und die internationale Positionierung des Standorts Baden-Württemberg. Auf-
merksamkeitsstarke Werbemaßnahmen im internationalen Kontext sind elementa-
re Bausteine, um diese Aufgabe erfüllen zu können.

Die Evaluation der Maßnahmen aus dem Jahr 2022 belegt den Erfolg der Maß-
nahmen:

Zusätzlich zu diesen Kontakten wurden zum Jahresende 2022 auf der neuen Web-
site mit dem Life Konfigurator 47 202 Aufrufe aus dem Vereinigten Königreich 
registriert.

8.  wie sie die gesamte Imagekampagne The LÄND nach bisherigen Erkenntnissen 
bewertet;

Zu 8.: 

Die  Dachmarkenkampagne  THE  LÄND  hat  sich  seit  ihrem  Start  im  Oktober 
2021, also vor gerade einmal 17 Monaten, hervorragend etabliert und THE LÄND 
ist in aller Munde. Unternehmen, Institutionen, Einrichtungen und Privatpersonen 
spiegeln ein anhaltend großes Kooperationsinteresse.

Im internationalen Kontakt bei Delegationsreisen, bei internationalen Messeauf-
tritten und den oben dargestellten Maßnahmen ist die Resonanz sehr positiv. 

An diese ersten Erfolge soll mit den geplanten Maßnahmen für das Jahr 2023 
angeknüpft werden, um den Standort Baden-Württemberg im Kontext des inter-
nationalen Wettbewerbs weiterhin erfolgreich zu positionieren.
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9.		inwieweit	 verlässliche	 und	 detaillierte	 Daten	 zur	 Effektivität	 der	 Imagekam
pagne The LÄND in der Anwerbung von Fach- bzw. Arbeitskräften nach Ba-
den-Württemberg erhoben werden, beispielsweise inwieweit ausländische 
Fach- bzw. Arbeitskräfte während ihres Visumsverfahrens befragt werden, ob 
sie sich explizit aufgrund der Werbung durch The LÄND für eine Einreise bzw. 
Tätigkeit in Baden-Württemberg entschieden haben;

Zu 9.:

Ziel der Dachmarkenkampagne ist, wie in Ziffer 7 dargestellt, die Ansprache von 
Fachkräften weltweit und die internationale Positionierung des Standorts Baden-
Württemberg. Die Effektivität der Werbemaßnahmen wird  in erster Linie  in der 
Zahl der erreichten Kontakte gemessen. Dazu zählen beispielsweise die Kontakt-
zahlen auf Social Media, die Websiteaufrufe sowie die Bekanntheit und Beliebt-
heit bei Umfragen und die Akzeptanz, die sich in Kooperationen und Adaptionen 
niederschlägt.

Ein direkter kausaler Zusammenhang zwischen Standortwerbung und dem Zuzug 
einzelner Personen nach Baden-Württemberg kann nicht statistisch valide her-
gestellt werden, da eine große Vielzahl unterschiedlichster Faktoren auf diesen 
Prozess Einfluss nimmt. Zahlreiche dieser Faktoren liegen außerhalb des Einfluss-
bereichs von Standortwerbung.

Die Maßnahmen der Dachmarkenkampagne werden regelmäßig evaluiert und die 
Erkenntnisse der Evaluation werden in zukünftige Entscheidungen einbezogen.

10.		inwieweit	die	die	unter	Ziffer	8	abgefragten	Erkenntnisse	für	die	Planung	der	
zukünftigen Ausgestaltung der Kampagne einbezogen werden;

Zu 10.:

Die bisherigen Erfolge der Dachmarkenkampagne bestätigen, dass mit THE LÄND 
ein ausgezeichneter Weg zur internationalen Positionierung des Standorts Baden-
Württemberg eingeschlagen wurde. Dieser Weg soll auch in Zukunft konsequent 
weiterverfolgt werden.

11.  inwieweit Termine und Abläufe bei den Ausländerbehörden in Baden-Würt-
temberg nach ihrer Kenntnis vollständig in englischer Sprache durchgeführt 
werden können, zumindest unter Darstellung ggf. bestehender lokaler Unter-
schiede und einer Bewertung der Landesregierung der dargestellten Ergeb-
nisse;

Zu 11.: 

Zunächst ist zu dieser Fragestellung generell anzumerken, dass die Ausländer-
behörden bei einer gewünschten Einreise britischer Staatsangehöriger zum Zweck 
der Erwerbsmigration in das Bundesgebiet allenfalls im Rahmen einer ggf. erfor-
derlichen Zustimmung im Visumverfahren beteiligt sind (s. a. Stellungnahme zu 
Ziffer 1). Die Zustimmung zur Visumerteilung ist eine verwaltungsinterne Hand-
lung. Die Tätigkeit der Ausländerbehörde beschränkt sich insofern auf den Kon-
takt mit der deutschen Auslandsvertretung, die den Visumantrag in eigener Zu-
ständigkeit bearbeitet (§ 71 Absatz 2 S. 1 Aufenthaltsgesetz [AufenthG]). Persön-
licher Kontakt zwischen der Ausländerbehörde und dem Antragsteller, der wo-
möglich eine Befassung in englischer Sprache erforderlich machen könnte, be-
steht nicht. Im Übrigen ist bei geplanter Erwerbstätigkeit (bei einem Aufenthalt 
von mehr als 90 Tagen) das Visum nur in seltenen Fällen zustimmungspflichtig, 
nämlich wenn es sich um eine selbstständige Erwerbstätigkeit (§ 21 AufenthG) 
handelt oder um eine Beschäftigung gemäß § 19c AufenthG. Bei anderen Beschäfti-
gungen ist die Zustimmung der Ausländerbehörde nur dann erforderlich, wenn 
der Ausländer sich bereits zuvor in Deutschland aufgehalten hat (Voraufenthalt) 
oder wenn die Daten des Ausländers nach § 73 Absatz 1 S. 1 des Aufenthaltsge-
setzes an die Sicherheitsbehörden übermittelt werden, soweit das Bundesministe-
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rium des Innern und für Heimat die Zustimmungsbedürftigkeit unter Berücksich-
tigung der aktuellen Sicherheitslage angeordnet hat (§ 31 Absatz 1 Nr. 3 AufenthV).

Weiterhin ist anzumerken, dass die Amtssprache gemäß § 23 Absatz 1 Landesver-
waltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) deutsch ist. Behörden sollen nach § 23 Ab-
satz 2 LVwVfG, wenn bei ihnen Anträge in einer fremden Sprache gestellt oder 
fremdsprachige Eingaben, Belege, Urkunden oder sonstige Dokumente vorgelegt 
werden, unverzüglich die Vorlage einer Übersetzung verlangen.

Dessen ungeachtet können bei manchen Ausländerbehörden Termine vollständig 
in englischer Sprache durchgeführt werden. Zu einem größeren Teil sind bei Aus-
länderbehörden Terminanfragen und einfache Gespräche, regelmäßig nicht aber 
die Klärung rechtlich komplexer Sachverhalte, auf Englisch möglich. Für die Be-
sprechung komplexerer Sachverhalte ist zumeist ein Dolmetscher erforderlich.

Allgemein hängt die Frage der Möglichkeit einer Beratung in englischer Sprache 
von den Englischkenntnissen des jeweiligen Mitarbeiters ab, diese divergieren 
zwischen den einzelnen Ausländerbehörden und Mitarbeitern. Es stellt für die 
Ausländerbehörden grundsätzlich  eine große Herausforderung dar,  qualifiziertes 
Personal zu gewinnen. Bei einer Forderung von verhandlungssicheren Englisch-
kenntnissen wäre die Personalgewinnung noch deutlich schwieriger. Viele Aus-
länderbehörden halten englischsprachige Formulare und Merkblätter bereit. 

Erwähnenswerte lokale Unterschiede sind nicht festzustellen.

Die Landesregierung begrüßt die Möglichkeit des englischsprachigen Austauschs 
in Ausländerbehörden im Sinne einer Kundenorientierung und einer gelebten 
Willkommenskultur für ausländische Fach- und Arbeitskräfte. Der Austausch be-
gegnet allerdings oben aufgeführten faktischen Herausforderungen, die nicht ohne 
Weiteres überwunden werden können. Vor allem stößt die Verwendung englischer 
Sprache aber an rechtliche Grenzen, wenn es an die rechtsverbindliche Beratung 
bzw. formelle Bescheidung von Anträgen geht (siehe oben). 

12.  inwieweit Vorgänge wie bspw. die Ein- bzw. Nachreichung von Dokumenten 
und Formularen vollständig digital bei den jeweils zuständigen Ausländer-
behörden in Baden-Württemberg durchgeführt werden können;

Zu 12.: 

Soweit es um den in der Stellungnahme von Ziffer 11 beschriebenen Ablauf des 
Visumverfahrens (Beteiligung der Ausländerbehörde im Visumverfahren) geht, 
findet der Kontakt zwischen Auslandsvertretung und Ausländerbehörde vollstän-
dig digital statt.

Im anschließenden ausländerrechtlichen Verfahren im Inland ist eine vollständig 
digitale Vorgangsverarbeitung bei den Ausländerbehörden nicht möglich. Dies 
liegt schon alleine daran, dass das persönliche Erscheinen des Ausländers bei der 
Ausländerbehörde auf jeden Fall zur Abnahme von Fingerabdrücken und zum Ab-
holen des ausgestellten elektronischen Aufenthaltstitels erforderlich ist. Weiterhin 
können Originaldokumente in aller Regel nicht digital eingereicht werden, da sie 
überprüft werden müssen.

Bei den meisten Ausländerbehörden ist davon abgesehen das Ein- bzw. Nach-
reichen von Dokumenten und Formularen per E-Mail oder über das Serviceportal 
Baden-Württemberg möglich.

Über die bisherig erzielten Fortschritte bei der Digitalisierung der Ausländerbe-
hörden  hinaus  befindet  sich  BadenWürttemberg  zur  einheitlichen  und  flächen-
deckenden Digitalisierung der von den Ausländerbehörden angebotenen Verwal-
tungsleistungen in einem fortschreitenden Prozess zur Implementierung eines von 
Bund und Ländern hierfür aufgelegten föderalen Digitalisierungsprogramms.
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1  https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Einbuergerung/Pruefstellen-BW.
html

Im Rahmen dieses Programms erfolgt die Umsetzung nach dem sog. Einer-für-
alle-Prinzip. Das bedeutet, dass ein Land oder ein Zusammenschluss mehrerer 
Länder eine Leistung zentral entwickelt und betreibt und diese Leistung anderen 
Ländern und Kommunen zur Verfügung stellt, die diese Leistung dann „nachnut-
zen“ (sog. Nachnutzung). Die entwickelnden Länder kümmern sich dabei auch in 
der Folgezeit um Instandhaltung (Support) und Weiterentwicklungsmaßnahmen.

Im Bereich der Ausländerverwaltung entwickelt überwiegend das Land Branden-
burg in Zusammenarbeit mit der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in 
Bayern (AKDB) das digitale Leistungsangebot.

Durch eine Umsetzung des Programms wird eine OnlineAntragstellung ermög-
licht und eine nachhaltige Entlastung der Behörden bewirkt werden. Insbesondere 
wird das föderale Digitalisierungsprogramm in die bestehende digitale Infrastruk-
tur der Ausländerbehörden integriert werden können. Darüber hinaus müssen die 
Ausländerbehörden entsprechend der Verpflichtung aus dem Onlinezugangsgesetz 
nicht selbst ihre Verwaltungsleistungen digitalisieren, sondern können auf ein be-
stehendes Angebot (inkl. laufendem technischen Support) zurückgreifen.

Der zeitliche Bearbeitungsaufwand und die Kosten lassen sich dadurch langfristig 
senken, zugleich reduzieren sich Fehlerquoten und Wartezeiten. Standardisierung 
und gemeinsame Basiskomponenten  schaffen eine  zukunftsfähige und  effiziente 
IT-Struktur.

13.  wie lange die Koordinierung bzw. das Vereinbaren von Terminen und die Aus-
wertung von Einbürgerungstests für ausländische Fach- bzw. Arbeitskräfte in 
Baden-Württemberg im Durchschnitt dauert.

Zu 13.: 

Das Vorliegen von staatsbürgerlichen Kenntnissen ist unter anderem eine gesetz-
liche Einbürgerungsvoraussetzung nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz. In der 
Regel wird das Vorliegen staatsbürgerlicher Kenntnisse durch den bestandenen 
Einbürgerungstest nachgewiesen. Die Zuständigkeit für die Administration des 
Einbürgerungstests liegt auf Bundesebene und dort beim Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF). Auf den Internetseiten des BAMF werden zahlrei-
che Informationen zum Einbürgerungstest zur Verfügung gestellt. Beispielsweise 
geht daraus hervor, dass es in Baden-Württemberg aktuell 49 als Prüfstellen be-
nannte Einrichtungen für den Einbürgerungstest gibt.1

Dem landesseitig ressortmäßig für das Staatsangehörigkeitsrecht zuständigen Mi-
nisterium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen liegen keine Erkennt-
nisse vor, dass es Probleme bei der Terminvergabe zum Ablegen von Einbürge-
rungstests bzw. Sprachprüfungen gibt. Die Einbürgerungsbewerber vereinbaren in 
eigener Regie Termine und reichen bei den Einbürgerungsbehörden im Anschluss 
die Zertifikate über die bestandenen Prüfungen ein, um festzustellen, ob die erfor-
derlichen Sprachkenntnisse auf B 1 Niveau und staatsbürgerliche Kenntnisse für 
eine Einbürgerung vorliegen.

Dr. HoffmeisterKraut
Ministerin für Wirtschaft,
Arbeit und Tourismus
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